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dachten Rescripts obliegende, Anzeige der Uiberschreicungen der vorgeschriebenen Zeit unver-
züglich zu bewerkstelligen. #

4.

Die für dergleichen Uibertretungen verwirkten Geldstrafen sind halb zu dem Kirchenvec=
mögen und halb zu der Armencasse des Wohnorts der Bestrafen zu nehmen.

Daran geschiehet Unste Meinung.

Dresden, am 16ten December 1825.

von Globig.

Iriedrich Benjamin Schell, 5.
Ausgegeben zu Deesden, am 4ten Sannar. 1826.


